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RS OGH 1961/12/6 6Ob438/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.12.1961

Norm

AußStrG §2 Abs2 Z1 B

AußStrG §16

Rechtssatz

Die ohne Zwangsandrohung erfolgte Au3orderung durch den Verlassenschaftsrichter, einen zur Verlassenschaft

gehörigen Barbetrag binnen einer bestimmten Frist treuhändig dem Gerichtskommissär zu übergeben, ist weder eine

Gesetzwidrigkeit noch eine Überschreitung der Grenzen der Gerichtsbarkeit.
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